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I. Sachverhalt

Die Europäische Kommission hat auf Grundlage der ihr von der betroffenen Plattform gemäß Art. 24
Abs. 2 der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA) übermittelten Nutzerzahlen
geprüft, ob die Schwelle nach Art. 33 Abs. 1 DSA (45 Millionen monatliche aktive Nutzer in der
Europäischen Union) überschritten wird.

Die übermittelten Nutzerzahlen für den Berichtszeitraum Dezember 2025 weisen 51 Millionen
durchschnittliche monatliche aktive Nutzer in der Europäischen Union aus. Dieser Wert
überschreitet die Schwelle des Art. 33 Abs. 1 DSA.

II. Rechtliche Grundlage

Art. 33 Abs. 4 Verordnung (EU) 2022/2065 — Digital Services Act — ermächtigt die Kommission
zum Erlass eines Durchführungsrechtsakts zur Designation als Very Large Online Platform (VLOP).
Der Designationsbeschluss ergeht nach Konsultation des zuständigen Digital Services Coordinators
(DSC).

III. Tenor

Die Plattform Halmweise.de, betrieben durch die
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (REDACTED), wird mit
Wirkung zum 14. März 2026 als Very Large Online Platform (VLOP) im Sinne des Art. 33 Abs. 1 der



Verordnung (EU) 2022/2065 designiert.

Die Betreiberin ist verpflichtet, die Pflichten der Art. 34 bis 43 DSA innerhalb von vier Monaten ab
Zugang dieses Beschlusses zu erfüllen (Art. 33 Abs. 6 DSA). Die Vier-Monats-Frist endet am 14.
Juli 2026.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von zwei Monaten ab seiner Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Union Nichtigkeitsklage beim Gericht der Europäischen Union (EuG) erhoben
werden (Art. 263 Abs. 4, Abs. 6 AEUV).

Für die Europäische Kommission

Dr. Maria Vassilakis
Head of Unit, DSA Enforcement
Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen

Brüssel, 14. März 2026
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